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I 0063/2023 (DDI) 
Interpellation Walter Gurtner (SVP, Däniken): Warum halten sich E-Trottinett-Fahrer 

nicht an die Strassenverkehrsregeln? (22.03.2023)  

 
E-Trottinetts sind seit einiger Zeit ein etablierter Teil unseres Verkehrssystems. Neben Vortei-
len für die Mobilität und den Umweltschutz sind diese leider speziell für Fussgänger und 
Fussgängerinnen immer wieder ein grosses Ärgernis und ein Sicherheitsrisiko. 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung um Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Gemäss Strassenverkehrsgesetz (SVG) und dem Merkblatt vom Bundesamt für Strassen 

(ASTRA [Stand 1. Februar 2019]) bestehen Vorschriften über Zulassung und Betrieb von 
Motorfahrrädern und E-Trottinetts. Warum werden im Kanton Solothurn immer noch ille-
gale meist billige E-Trottinetts ohne gültige Strassenverkehrs-Zulassung verkauft? 

2. Immer wieder fahren E-Trottinetts verbotenerweise auf Trottoirs und in Fussgängerzonen 
viel zu schnell und manchmal sogar noch zu zweit und gefährden so die Fussgänger und 
Fussgängerinnen. Dies zeigt auch die Unfallstatistik vom Bund klar auf, denn zwischen 
2019 und 2021 stieg die Zahl der Unfälle mit E-Trottinetts um ein Vielfaches: Anzahl 
Leichtverletzte von 75 auf 231, diejenige der Schwerverletzten von 14 auf 89 und 2019 gab 
es sogar noch zwei Todesopfer. 

 Wann unternimmt die kantonale Behörde etwas, zum Beispiel zusammen mit der Bera-
tungsstelle für Unfallverhütung (BFU) und der Polizei, um den Wildwuchs endlich zu been-
den? 

3. Als weiteres Ärgernis der E-Trottinetts stehen oder liegen diese, vor allem in den Städten, 
zum Teil kreuz und quer auf den Trottoirs und stellen vor allem für ältere Mitmenschen, 
Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder mit Sehbehinderung eine gefährliche 
Stolperfalle dar. Eine Regelung gegen das Wildparken von E-Trottinetts drängt sich auf. 
Was gedenken die Behörden und vor allem die Polizei dagegen zu tun? 

4. Braucht es, wie zum Beispiel in der Stadt Luzern, wirklich ein totales E-Trottinett-Verbot, 
oder könnten neue Pflichten auch für die Verleihfirmen von E-Trottinetts helfen, dass E-
Trottinetts nicht einfach irgendwo abgestellt werden und diese mit Nummern ausgerüstet 
werden, um die fehlbaren Fahrenden ausfindig zu machen? Oder braucht es zusätzliche 
präventive Massnahmen wie eine Helm- und leuchtfarbene Schutzwesten-Tragpflicht, dies 
zum Eigenschutz vom E-Trottinettlenker resp. der E-Trottinettlenkerin und der besseren 
Erkennung durch die anderen Verkehrsteilnehmer? 

 
Begründung 22.03.2023: Im Vorstosstext enthalten. 
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